
Satzung
„Essbare Stadt Bocholt-Borken e.V."

Stand: 1.10.2023

§1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr
 Der Verein führt den Namen „Essbare Stadt Bocholt-Borken e.V."

 Der Verein hat seinen Sitz in Bocholt (NRW)

 Sein Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§2 - Vereinszwecke

Zwecke des Vereins sind folgende: 

 Naturschutz und Landschaftspflege sowie Pflanzenzucht

 Bildung

Die Zwecke werden verwirklicht durch:

 Anreicherung des lokalen Umlandes mit Gemüse und Fruchtgehölzen, biologisch und ohne 
Einsatz chemischer Mittel

 Erhöhung des lokalen Selbstversorgungsanteils mit pflanzlichen Erzeugnissen ohne 
marktwirtschaftliche Gewinnorientierung

 Ernteerträge sollen der Bevölkerung zugänglich gemacht werden

 Brachliegende Flächen sollen Platz für eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion bieten

 Anbau und Züchtung vor allem älterer oder fast ausgestorbener Pflanzensorten, um die 
Nahrungsmittelvielfalt zu erhalten

 Gewährleistung gesunder Pflanzenkost aus lokalem Anbau, mit Hilfe vieler Ehrenamtsträger, 
die die Gärten und Anlagen pflegen und behüten

 Weitergabe von Wissen

 Zusammenbringen einer teilweise verschlossenen und vereinsamten Gesellschaft durch 
Gartenarbeit- und pflege

 Austausch und Kooperation mit der Stadtverwaltung und weiterer Institutionen

 Weitreichende Netzwerkarbeit zur Erweiterung des Wissens- und Kompetenzpools

 Öffentliche Kultur-, Bildungs- und Teilnahmeangebote wie Ausstellungen, Vorträge, 
Workshops etc.

 Eigenarbeit der Mitglieder

Der Verein finanziert sich insbesondere durch: 

 Mitgliederbeiträge

 Spenden lokaler oder nicht lokaler Firmen, Privatleuten, sonstiger Unterstützer
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 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins, mit Ausnahme von 
Aufwandsentschädigungen. Diese müssen vorerst durch den Vorstand klar definiert und 
freigegeben werden. Für die Ausführung ist anschließend der Schatzmeister zuständig.

 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§3 - Mitgliedschaft (Aufnahme zur Mitgliedschaft)
 Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

 Es wird zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft unterschieden. Im übergeordneten Sinne 
bedeutet aktiv so viel wie, dass das Mitglied sich bereit erklärt, die Gärten und Anlagen mit zu 
pflegen und zu gestalten. Aktive Mitglieder können auch passives Mitglied werden. Passiv 
bedeutet, das Mitglied unterstützt hauptsächlich durch seinen Mitgliedsbeitrag (die genauen 
Mitgliederbeiträge sind dem Mitgliederantrag oder der Finanzordnung zu entnehmen) den 
Verein bzw. die Vereinszwecke. Passive Mitglieder können jederzeit aktiv werden.

 Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung in Form eines 
„Mitgliedsantrags" erworben. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch 
Mehrheitsentscheidung. Die Aufnahme ist vollzogen, sobald dem/der Antragsteller/in eine 
Bestätigung darüber zugegangen ist. Dies geschieht i.d.R. durch eine Bestätigungsemail, SMS 
oder Postbrief durch den/die Schriftführer/in des Vereins. Die Rückmeldung erhält der/die 
Antragsteller/in i.d.R. spätestens zwei Wochen nach Eingang des Mitgliedsantrags.

 Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung an. Die Satzung ist dem Mitgliedsantrag 
hinzugefügt.

§4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder
 Alle Mitglieder sind an der Erfüllung der Vereinsziele beteiligt.

 Sie unterstützen aktiv durch Planung und Umsetzung der Essbaren Stadt Bocholt-Borken (wie 
Anlagenpläne, Gestaltungsplänen etc. sowie Anpflanzung, Pflege und Ernte) oder passiv allein 
durch ihren Mitgliedsbeitrag.

 Aktive Mitglieder erhalten eine Zugangsberechtigung für die vor Diebstahl oder Sabotage 
verschlossenen Anlagen, um dort jederzeit ihre ehrenamtlichen Arbeiten ausführen zu 
können.

 Die Gestaltung der Basisgartenanlagen soll nach dem gemeinsam beschlossenen und durch 
den Vorstand veröffentlichten Anbauplan erfolgen.

 Die Ernteverteilung findet an einem Erntedankfest und an Verteiltagen statt. Dort können die 
Erträge gegen geringe Beiträge erworben werden. Die eingenommenen Gelder werden in die 
Vereinskasse eingezahlt.

 Die Mitgliedschaft ist beitragspflichtig.

Seite 2



§5 - Zugänglichkeit der Gärten und Anlagen
 Alle Gärten und wichtigen Anlagen sind weitestgehend eingezäunt und außerhalb der 

Öffnungszeiten verschlossen, um Dieben keinen Zugang zu bieten. Damit sollen Sabotageakte 
und mutwillige Zerstörungen vermieden werden.

 Jedes aktive Mitglied kann außerhalb der Öffnungszeiten die Anlagen betreten und seine 
Arbeiten verrichten. Es darf interessierte Personen mit in die abgeschlossenen Bereiche 
nehmen und die Vereinsarbeiten präsentieren. Dabei ist das Mitglied verantwortlich für die 
Handlungen der mitgeführten Personen.

 Aktiven Mitgliedern können „Parzellen" zugeordnet werden, für deren Pflege, Bepflanzung 
und Ernte nur sie verantwortlich sind.

§6 - Organe
 Die Organe des Vereins sind:

 Die Mitgliederversammlung

 Der Vorstand

§7 - Mitgliederversammlung
 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.

 Die Mitgliederversammlung findet i.d.R. zum Beginn des neuen Geschäftsjahres statt.

 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies das Interesse des 
Vereins nach Auffassung des Vorstandes erfordert, oder wenn eine Gruppe von mehr als zehn 
Mitgliedern beinhaltet, deren Einberufung verlangt. In diesem Fall muss die Versammlung 
spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Antrags erfolgen.

 Über die jeweilige Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen. Diese Aufgabe 
übernimmt der/die Schriftführer/in. Er/Sie, sowie der/die 1. und 2. Vorsitzende müssen dieses 
am Ende der Sitzung unterzeichnen. Dabei haben die Vorsitzenden die Möglichkeit, falsche 
Punkte zu korrigieren und eventuell vergessene Punkte nachzutragen. Falsch interpretierte 
Festlegungen o. ä. sind ebenfalls durch sie änderbar. Das Protokoll ist zu digitalisieren.

 Das Protokoll ist mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung zu versenden und 
von dieser zu verabschieden.

 Alle Mitgliederversammlungen werden von den Vorsitzenden per Post oder Email unter 
Mitteilung der vorläufigen Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei
Wochen einberufen und geleitet.

 Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig.
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§8 - Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
 Der Mitgliederversammlung sind alle Aufgaben Vorbehalten, die nicht anderen Organen 

durch Satzung zugewiesen sind.

 Die Wahl des/der 1. und 2. Vorsitzenden und den übrigen Vorstandsmitgliedern 
und Funktionären

Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere:

 Die Abwahl von Vorstandsmitgliedern

 Die Wahl der Rechnungsprüfer

 Satzungsänderungen

 Vorschläge zur Tagesordnung oder Anträge, die auf der Mitgliederversammlung zur 
Beschlussfassung gestellt werden, müssen mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand eingereicht werden.

 Die Mitgliederversammlung kann außerdem auf der Versammlung mit absoluter Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder einen weiteren Punkt auf die Tagesordnung setzen.

 Ausgenommen von Regelung (4) sind die Wahl und Abwahl von Vorstandsmitgliedern und 
Satzungsänderungen.

§9 - Vorstand
 Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

 dem/der 1. Vorsitzenden

 dem/der 2. Vorsitzenden

 dem/der Schatzmeister/in

 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich (§26 BGB) durch den/der 1. Vorsitzenden, 
den/der 2. Vorsitzenden und dem/der Schatzmeister/in vertreten, wobei es ausreicht, dass 
von diesen Vorstandsmitgliedern 2 Mitglieder handeln, darunter der/die 1. Vorsitzende oder 
der/die 2. Vorsitzende. Im Innenverhältnis des Vereins darf der/die 2. Vorsitzende seine/ihre 
Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des/der 1. Vorsitzenden ausüben.

 Der Vorstand wird für eine Amtszeit von 4 Jahren gewählt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor 
Ablauf der Amtszeit aus, so wird umgehend eine Mitgliederversammlung zur Wahl eines 
neuen Vorstandsmitglieds einberufen.

 Erfolgt vor Ablauf der Amtszeit keine gültige Neuwahl, so bleibt der Vorstand bis zu einer 
gültigen Neuwahl im Amt.

§10 - Aufgaben des Vorstandes
 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Rahmen der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung.

 Der Vorstand hält lokale, regionale und ggf. internationale Kontakte zur Verwirklichung der 
Vereinsziele.

 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese ist nicht Bestandteil der Satzung.
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 Der Vorstand vertritt den Verein durch vier (bzw. drei, wenn Schriftführer auch Schatzmeister 
ist) Vorstandsmitglieder nach außen.

 Der Vorstand kann Vollmachten für die Ausführung von Aufträgen und Geschäfte an ein 
benanntes Mitglied erteilen. Dies muss über Mehrheitsbeschluss durch den Vorstand 
beschlossen werden. Dabei erhält das benannte Mitglied ein schriftliches Dokument als 
Nachweis.

 Der Vorstand ist für die Erhaltung des Vereinsvermögens allein verantwortlich.

 Der Vorstand steht unter Schweigepflicht über vertrauliche Vorgänge und Mitteilungen.

 Die genauen Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder sind dem Vorstands- 
Aufgabenportfolio zu entnehmen. Sie sind nicht Bestandteil der Satzung.

 Der Vorstand beschließt die weiteren Aufgaben der einzelnen Funktionäre. Dies kann jedes 
Mitglied sein, das vom Vorstand ausgewählt wird. Dabei ist es dem Mitglied Vorbehalten, ob 
es die genannte Funktion übernehmen möchte, oder nicht. Die einzelnen Funktionäre sollen 
den Vorstand bei seiner Arbeit entlasten.

 Der Vorstand beschließt zu jedem neuen Geschäftsjahr die genauen Vereinsziele. Darüber 
hinaus erkennt er bereits fertige Ziele als erledigt an, ändert auferlegte Ziele und beschließt 
Ziele.

 Der Vorstand beschließt kurz vor Beginn eines neuen Geschäftsjahres die Finanzplanung für 
einzelne Vereinsziele und Vereinsprojekte. Er kann die Finanzplanung innerhalb des 
Geschäftsjahres jederzeit anpassen, sofern er dies für erforderlich hält.

§11 - Abwahl von Vorstandsmitgliedern
 Wird eine Abwahl einer oder mehrerer Vorstandsmitglieder verlangt, so stellen sich diese auf 

eine außerordentliche Mitgliederversammlung einer Vertrauensabstimmung.

 Spricht sich bei der Abstimmung eine Mehrheit (mehr Abwahlbefürworter als 
Verbleibbefürworter) gegen einen Verbleib aus, so ist die Abwahl erfolgt.

 Eine Neuwahl muss unverzüglich erfolgen.

§12 - Beschlussfassungen im Verein

 Beschlüsse im Verein werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
gefasst, soweit nicht durch Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung etwas anderes bestimmt 
ist. Der Inhalt der Beschlüsse ist im Protokoll festzuhalten.

 Jedes Mitglied des Vereins hat eine Stimme.

 Wahlen erfolgen öffentlich, sofern nicht mindestens ein Mitglied eine geheime Abstimmung 
fordert.

§13 - Kassenprüfer / Kassenprüferin
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§14 - Satzungsänderungen

 Zur Wirksamkeit eines die Satzung ändernden Beschlusses oder der Auflösung des Vereins ist 
eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig.

 Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Bocholt, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke 
zu verwenden hat.

 Die Mitgliederversammlung wählt alle zwei Jahre zwei ehrenamtliche Kassenprüfer/innen.

 Ihnen obliegt die Prüfung des gesamten Rechnungswesens und des Finanzplans. Zu diesem 
Zweck sind alle Buchungsunterlagen und -belege sowie der gesamte Schriftwechsel und 
sonstige Schriftstücke vorzulegen. Die Kassenprüfer/innen sind bezüglich ihrer Erkenntnisse 
nur Mitgliedern zur Auskunft berechtigt.

§15 – Satzungsänderungen 2023

 Es erfolgt Bankeinzug vom genannten Konto mittels Dauerauftrag zu Anfang Januar jeden 
Jahres.

 Wenn sich Mitglieder nicht mehr innerhalb der Gruppe oder beim Vorstand melden und auch 
allgemein beschlossene Vereinsarbeiten nicht mehr übernehmen, können sie vom Vorstand 
ausgeschlossen werden.

 Wenn sich Mitglieder ebenso nicht mehr um ihre Beete kümmern, können sie mittels 
einfacher Mehrheit der Mitglieder je Ortsgruppe, mit Zustimmung des Vorstandes 
ausgeschlossen werden.

 Zu den Pflichten der Vereinsmitglieder gehören unter anderem das Erscheinen zur 
Jahreshauptversammlung und zu einem jährlichen Mitgliedertreffen (Zeit und Örtlichkeit 
wird jeweils bekanntgegeben, bzw. besprochen).

1. Vorsitz - Torsten Wollberg, Bahnhofstr. 3, 46395 Bocholt:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Vorsitz - Angelika Bulla, An der Nathe 5, 46325 Borken (seit 20.11.2022):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kassenprüfer:in - Lara Uhlenbrock:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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